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Rocket Internet SE 

Berlin 

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A12UKK 

ISIN: DE000A12UKK6 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: RISE260624GM 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Mittwoch, den 24. Juni 2026, 

um 10:00 Uhr (MESZ) 

unter www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

als virtuelle Hauptversammlung abzuhaltenden 

ordentlichen Hauptversammlung 

der Rocket Internet SE (die „Gesellschaft“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ein. 

Versammlungsort im Sinne des Aktiengesetzes (nachfolgend „AktG“) wird der Aufenthaltsort 

des Versammlungsleiters im Rocket Tower, Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, sein. 

Auf die Gesellschaft finden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 

8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-VO“) die für 

Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des 

Handelsgesetzbuches („HGB“) und des AktG, Anwendung, soweit sich aus speziellen 
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Vorschriften der SE-VO oder des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) 

Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 

(SE) („SEAG“) nichts Abweichendes ergibt. Entsprechende maßgebliche Vorschriften sind in 

dieser Einladung gesondert zitiert. 

Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten an der 

Hauptversammlung ist – mit Ausnahme der von der Gesellschaft nach § 134 Abs. 3 Satz 5 

AktG benannten Stimmrechtsvertreter – ausgeschlossen. 

Die vor Ort teilnehmenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und der die Niederschrift der Hauptversammlung 

aufnehmende Notar werden am Aufenthaltsort des Versammlungsleiters zugegen sein. 
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I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des 

Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025, des gebilligten Konzernabschlusses 

zum 31. Dezember 2025 und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 

2025 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt  1 keine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den 

vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 202 5 und den 

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss für das 

Geschäftsjahr 2025 ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine 

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 oder eine Billigung 

des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 durch die Hauptversammlung 

gemäß § 173 AktG ist daher nicht erforderlich. Für die übrigen Unterlagen, die unter 

diesem Tagesordnungspunkt 1 genannt werden, sieht das Gesetz lediglich eine 

Information der Aktionäre, aber keine Beschlussfassung durch die 

Hauptversammlung vor. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der 

Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn des 

Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 600.000.000,00 wie folgt zu verwenden: 

• Verteilung an die Aktionäre: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je 

für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigter Stückaktie, 

insgesamt EUR 3.259.420,32 

• Gewinnvortrag: Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung: 

EUR 596.740.579,68  

Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung vorzutragende Restbetrag in 

vorstehendem Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung basieren auf dem am 

Tag der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung dividendenberechtigten 

Grundkapital der Rocket Internet SE in Höhe von EUR 81.485.508,00 eingeteilt in 

81.485.508 Stückaktien.  
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Die Fälligkeit des Anspruchs auf die Dividende wird auf den 30. Juni 2026 

festgelegt. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des 

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die EY GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Berlin, zum Abschlussprüfer für 

den Jahresabschluss und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Lagebericht und, 

soweit Vorstand oder Aufsichtsrat beschließen, einen freiwilligen 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht prüfen zu lassen, zum 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. 

6. Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats  

Nach Art. 40 Abs. 2 Satz 1 SE-VO in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Satz 1 SEAG und 

§ 10 Abs. 1, Abs. 2 der Satzung in seiner gegenwärtigen Fassung setzt sich der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden 

Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge 

gebunden. 

Die Amtszeiten aller amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats, d.  h. der Herren 

Soheil Mirpour, Gregor Janknecht und Timo Klein , enden mit Beendigung der 

ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2026. 
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils mit 

Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Juni 2026 bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2026 beschließt, zu wählen: 

6.1 Herrn Gregor Janknecht, Head of Finance und Prokurist der X1F GmbH, 

Berlin, wohnhaft in Berlin; 

6.2 Herrn Timo Klein, Gründer und Geschäftsführer der nexa partners GmbH, 

wohnhaft in Berlin; sowie 

6.3 Herrn Soheil Mirpour, Gründer und Geschäftsführer der Canopus GmbH, 

Berlin, wohnhaft in Berlin. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Herr Mirpour im Falle seiner Wahl voraussichtlich 

zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden wird. 

Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils als Einzelwahl 

durchzuführen. 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022, die 

Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum 

Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung der Satzung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Juni 2022 hat den Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis 

zu EUR 40.742.754,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(„Genehmigtes Kapital 2022“). Dieses in § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft 

aufgeführte Genehmigte Kapital 2022 wird durch Ablauf der maximalen Dauer der 

Ermächtigung mit Ablauf des 29. Juni 2027 auslaufen und der Gesellschaft nicht 

mehr zur Verfügung stehen. 

Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, um bei Bedarf ihre Eigenmittel 

zu stärken (einschließlich der Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG), und um der 

Gesellschaft langfristig ein genehmigtes Kapital zur Verfügung zu stellen, soll das 

Genehmigte Kapital 2022 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2026 in 

gleicher Höhe beschlossen werden. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 

Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juni 2022 geschaffene 

Genehmigte Kapital 2022 gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung wird mit Eintragung 

der unter Tagesordnungspunkt 7.c) vorgeschlagenen Satzungsänderung 

vollständig aufgehoben. 

b) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum 

Ausschluss des Bezugsrechts 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23. Juni 2031 um bis zu 

EUR 40.742.754,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 

40.742.754 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2026“). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien 

können dabei nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren 

Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sogenanntes mittelbares 

Bezugsrecht). 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im 

Rahmen des Genehmigten Kapitals 2026 auszuschließen,  

aa) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

bb) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag 

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits im Freiverkehr einer 

deutschen Börse gehandelten Aktien (§ 24 Abs. 1 BörsG) nicht 

wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende 

anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 20 % des Grundkapitals 

nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
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noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Das 

Ermächtigungsvolumen verringert sich um den anteiligen Betrag am 

Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf den sich Options - oder 

Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, 

die seit dem 24. Juni 2026 unter Bezugsrechtsausschluss in 

unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von §  186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind; und 

cc) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke 

des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 

weiteren Inhalt der Aktienrechte (einschließlich einer von § 60 Abs. 2 Satz 3 des 

AktG abweichenden Gewinnbeteiligung der neuen Aktien) und die Bedingungen 

der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, bei Ausnutzung 

des Genehmigten Kapitals 2026 oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2026 die Satzung der Gesellschaft entsprechend anzupassen. 

c) Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung 

§ 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23. Juni 2031 um bis zu 

EUR 40.742.754,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 

40.742.754 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären ist 

grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei nach 

§ 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum 

Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten 

Kapitals 2026 auszuschließen, 
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(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits im Freiverkehr einer deutschen 

Börse gehandelten Aktien (§ 24 Abs. 1 BörsG) nicht wesentlich im Sinne 

der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der 

auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §  186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des 

Grundkapitals insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Das Ermächtigungsvolumen verringert 

sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt 

oder auf den sich Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus 

Schuldverschreibungen beziehen, die seit dem 24. Juni 2026 unter 

Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer, entsprechender oder 

sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 

veräußert worden sind; und 

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke 

des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 

Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2026 oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2026 die Satzung der Gesellschaft entsprechend anzupassen.“ 

d) Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister 

Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals  2022 

(vorstehende lit. a) dieses Tagesordnungspunkts 7), die Schaffung des Genehmigten 

Kapitals 2026 (vorstehende lit. b) dieses Tagesordnungspunkts 7) und die 

entsprechende Änderung der Satzung (vorstehende lit. c) dieses 

Tagesordnungspunkts 7) mit der Maßgabe zur Eintragung in das Handelsregister 



 

Seite 9 

 
 

anzumelden, dass zunächst die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 

eingetragen wird, dies jedoch nur dann, wenn unmittelbar anschließend die 

Eintragung des Genehmigten Kapitals 2026 erfolgt. 

Der Vorstand wird vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes ermächtigt, das 

Genehmigte Kapital 2026 und die genannte Satzungsänderung unabhängig von den 

übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung zur Eintragung in das Handelsregister 

anzumelden. 

8. Beschlussfassung über die Neufassung von § 17 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 der 

Satzung 

§ 17 Abs. 1 und Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft sehen vor, dass nur Aktionäre 

zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

berechtigt sind, die sich rechtzeitig angemeldet und ihren Aktienbesitz 

ausschließlich mittels eines Nachweises gemäß §  67c Abs. 3 AktG nachgewiesen 

haben. Die Anforderung an den Nachweis des Aktienbesitzes soll zu Gunsten der 

Aktionäre erleichtert werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

§ 17 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 der Satzung werden wie folgt neu gefasst: 

„Der Nachweis des Aktienbesitzes nach Abs. 1 ist durch Vorlage eines in 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erteilten 

Nachweises über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu erbringen; 

hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis gemäß § 67c Absatz 3 AktG aus. Der 

Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages 

vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) zu beziehen und muss der 

Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 

sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.“ 

9. Beschlussfassung über die Neufassung von § 22 Abs. 1 Satz 1 und § 23 Abs. 1 

der Satzung 

Die Gesellschaft ist seit dem 31. Dezember 2025 eine kleine Kapitalgesellschaft im 

Sinne des § 264 Abs. 1 HGB. Das HGB sieht für kleine Kapitalgesellschaften 

gewisse Erleichterungen hinsichtlich der Aufstellung und der Notwendigkeit der 
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Prüfung von Jahresabschlüssen und Lageberichten vor. Um von diesen 

Erleichterungen in Zukunft Gebrauch machen zu können, sollen die Vorschriften 

der Satzung zu Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen und Lageberichten 

flexibler ausgestaltet und geändert werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) § 22 Abs. 1 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss und, 

soweit jeweils gesetzlich vorgeschrieben, den Lagebericht sowie den 

Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 

aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem 

Abschlussprüfer vorzulegen.“ 

b) § 23 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des 

Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und, soweit jeweils gesetzlich 

vorgeschrieben, über die Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche 

Hauptversammlung) sowie über die Feststellung des Jahresabschlusses.“ 

II. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die 

Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022, die Schaffung eines Genehmigten 

Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die 

entsprechende Änderung der Satzung) 

Unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 24. Juni 2026 schlagen der 

Vorstand und der Aufsichtsrat vor, das Genehmigte Kapital 2022 aufzuheben und ein 

neues Genehmigtes Kapital 2026 („Genehmigtes Kapital 2026“) zu schaffen. Gemäß 

§ 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet der 

Vorstand zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung über die Gründe für die 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen 

Aktien diesen Bericht: 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Juni 2022 hat den Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis 
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zu EUR 40.742.754,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(„Genehmigtes Kapital 2022“). Dieses in § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft 

aufgeführte Genehmigte Kapital 2022 wird durch Ablauf der maximalen Dauer mit 

Ablauf des 29. Juni 2027 auslaufen und der Gesellschaft nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, um bei Bedarf ihre Eigenmittel 

zu stärken (einschließlich der Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG), und um der Gesellschaft 

langfristig ein genehmigtes Kapital zur Verfügung zu stellen, soll das Genehmigte 

Kapital 2022 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2026 in gleicher Höhe 

beschlossen werden. 

Das unter Tagesordnungspunkt 7 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 24. Juni 

2026 vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2026 soll den Vorstand ermächtigen, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 

23. Juni 2031 um bis zu EUR 40.742.754,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe 

von bis zu 40.742.754 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. 

Das Genehmigte Kapital 2026 soll der Gesellschaft auch Flexibilität durch die 

Möglichkeit der Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bieten, wenn der auf die unter Ausschluss 

des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des 

Grundkapitals insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. 

Daneben soll es der Gesellschaft die Ausnutzung attraktiver Investitionsgelegenheiten 

ermöglichen, indem das Bezugsrecht bei der Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen 

ausgeschlossen werden kann. 

Das neue Genehmigte Kapital 2026 soll es der Gesellschaft ermöglichen, auch weiterhin 

kurzfristig Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen und flexibel und 

zeitnah ihren künftigen Finanzierungsbedarf zu decken. Da Entscheidungen über die 

Deckung des künftigen Kapitalbedarfs der Gesellschaft in der Regel kurzfristig zu treffen 

sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen 

Hauptversammlungen oder von der langen Einberufungsfrist einer außerordentlichen 

Hauptversammlung abhängig ist. Diesen Umständen hat der Gesetzgeber mit dem 

Instrument des genehmigten Kapitals Rechnung getragen. 
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Bei der Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals 2026 zur Ausgabe von Aktien 

gegen Bareinlagen haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht (§ 203 Abs. 1 

Satz 1 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG), wobei auch ein mittelbares 

Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG genügt. Die Ausgabe von Aktien unter 

Einräumung eines solchen mittelbaren Bezugsrechts ist bereits nach dem Gesetz nicht als 

Bezugsrechtsausschluss anzusehen. Den Aktionären werden letztlich die gleichen 

Bezugsrechte gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen 

Gründen werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) an der Abwicklung beteiligt.  

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in 

bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können: 

a) Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für 

Spitzenbeträge ausschließen können. Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt darauf 

ab, die Abwicklung einer Emission mit grundsätzlichem Bezugsrecht der 

Aktionäre zu erleichtern, weil dadurch ein technisch durchführbares 

Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Der auf den einzelnen Aktionär 

entfallende Wert der Spitzenbeträge ist in der Regel gering, weshalb der mögliche 

Verwässerungseffekt ebenfalls als gering anzusehen ist. Demgegenüber ist der 

Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher. Der 

Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der leichteren Durchführung einer 

Emission. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 

neuen Aktien werden entweder durch eine Veräußerung über die Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Vorstand und 

Aufsichtsrat halten den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen 

Gründen für sachlich gerechtfertigt und unter Abwägung mit den Interessen der 

Aktionäre auch für angemessen. 

b) Das Bezugsrecht kann ferner bei Barkapitalerhöhungen ausgeschlossen werden, 

wenn die Aktien zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der 

bereits im Freiverkehr einer deutschen Börse gehandelten Aktien (im Sinne des 

§ 24 Abs. 1 BörsG) der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet und eine 

solche Kapitalerhöhung 20 % des Grundkapitals nicht überschreitet (erleichterter 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Die Ermächtigung 

versetzt die Gesellschaft in die Lage, flexibel auf sich bietende günstige 

Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien auch sehr kurzfristig 



 

Seite 13 

 
 

(das heißt ohne das Erfordernis eines mindestens zwei Wochen dauernden 

Bezugsangebots) platzieren zu können. Der Ausschluss des Bezugsrechts 

ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am Börsenpreis 

und vermeidet somit den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Dadurch wird 

die Grundlage geschaffen, um einen möglichst hohen Veräußerungsertrag und 

eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft zu erreichen. Die 

Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsauschluss findet ihre sachliche 

Rechtfertigung nicht zuletzt in dem Umstand, dass durch ein solches Vorgehen 

häufig ein höherer Mittelzufluss generiert werden kann. 

Eine solche Kapitalerhöhung darf 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung. Der Beschlussvorschlag sieht zudem vor, dass sich das 

Ermächtigungsvolumen um den anteiligen Betrag am Grundkapital verringert, 

der auf Aktien entfällt oder auf den sich Options- oder Wandlungsrechte bzw. -

pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit dem 24. Juni 2026 unter 

Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 

sind. 

Der erleichterte Bezugsrechtsausschluss setzt zwingend voraus, dass der 

Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits im Freiverkehr einer 

deutschen Börse gehandelten Aktien (§ 24 Abs. 1 BörsG) nicht wesentlich 

unterschreitet. Damit wird auch dem Schutzbedürfnis der Aktionäre, eine 

wertmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung soweit als möglich zu vermeiden, 

Rechnung getragen. Durch Festlegung des Ausgabepreises nahe am Börsenpreis 

der Aktie der Gesellschaft wird sichergestellt, dass der Wert, den ein Bezugsrecht 

für die neuen Aktien hätte, praktisch sehr gering ist. Die Aktionäre haben zudem 

die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung durch einen Zukauf über die Börse 

aufrechtzuerhalten. 

c) Das Bezugsrecht kann zudem bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

ausgeschlossen werden. Die Gesellschaft soll auch weiterhin insbesondere 

Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen oder sonstige 

Vermögensgegenstände erwerben können oder auf Angebote zu Akquisitionen 

bzw. Zusammenschlüssen reagieren können. 
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Für die Möglichkeit, die Gegenleistung nicht nur in Geld, sondern auch oder 

allein in Aktien zu erbringen, spricht unter dem Gesichtspunkt einer optimalen 

Finanzierungsstruktur zudem, dass in dem Umfang, in dem neue Aktien als 

Gegenleistung bei Akquisitionen verwendet werden können, die Liquidität der 

Gesellschaft geschont und eine Fremdkapitalaufnahme vermieden wird, während 

die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Das führt zu einer 

Verbesserung der Wettbewerbsposition der Gesellschaft bei Akquisitionen. 

Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung bei Akquisitionen 

einzusetzen, eröffnet der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum, 

solche Opportunitäten schnell und flexibel zu ergreifen, und versetzt sie in die 

Lage, selbst größere Unternehmen, Portfolios und Objekte gegen Überlassung 

von Aktien zu erwerben. Für beides muss das Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossen werden können. Da solche Akquisitionen häufig kurzfristig 

erfolgen müssen, ist es wichtig, dass sie nicht von der nur einmal jährlich 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf 

eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats schnell zugreifen kann. 

Wenn sich Möglichkeiten zum Zusammenschluss mit anderen Unternehmen oder 

zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen zeigen, wird der Vorstand 

in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 

durch Gewährung neuer Aktien Gebrauch machen soll. Dies umfasst 

insbesondere auch die Prüfung der Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft 

und der erworbenen Unternehmensbeteiligung oder den sonstigen 

Vermögensgegenständen und die Festlegung des Ausgabepreises der neuen 

Aktien und der weiteren Bedingungen der Aktienausgabe. Der Vorstand wird das 

neue Genehmigte Kapital 2026 nur dann nutzen, wenn er der Überzeugung ist, 

dass der jeweilige Zusammenschluss bzw. Erwerb des Unternehmens, des 

Unternehmensanteils oder der Beteiligungserwerb gegen Gewährung von neuen 

Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. 

Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche Zustimmung nur erteilen, wenn er 

ebenfalls zu dieser Überzeugung gelangt. 
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Sofern der Vorstand während eines Geschäftsjahres eine der vorstehenden 

Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Kapitalerhöhung 

aus dem neuen Genehmigten Kapital 2026 ausnutzt, wird er in der folgenden 

Hauptversammlung hierüber berichten. 

III. Weitere Angaben zur Einberufung 

1. Abhaltung im Wege einer virtuellen Hauptversammlung 

Der Vorstand der Gesellschaft hat auf Grundlage der Ermächtigung nach § 17 Abs. 7 der 

Satzung der Gesellschaft beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung der 

Gesellschaft am Mittwoch, den 24. Juni 2026, als virtuelle Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionäre der Gesellschaft oder ihrer Bevollmächtigten (mit 

Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abzuhalten. Eine physische 

Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) an der Hauptversammlung ist 

ausgeschlossen. 

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation 

wird im passwortgeschützten Online-Portal abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten, die ihren Redebeitrag über das Online-Portal anmelden wollen, 

benötigen für die Zuschaltung des Redebeitrags eine Internetverbindung sowie 

entweder ein nicht-mobiles Endgerät (z. B. PC oder Laptop) oder ein mobiles 

Endgerät (z. B. Smartphone oder Tablet). Für Redebeiträge müssen auf den 

Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen 

werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere Installation von 

Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. 

2. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte im Zusammenhang 

mit der virtuellen Hauptversammlung 

Zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der virtuellen 

Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig 

angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft daher spätestens am Mittwoch, den 17. Juni 2026, 

24:00 Uhr (MESZ), unter der nachstehenden Adresse 
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HCE Consult AG  

Anmeldestelle Rocket Internet SE 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

oder per E-Mail an: anmeldestelle@hce-consult.de 

zugegangen sein und die Inhaberaktionäre müssen der Gesellschaft gegenüber den 

besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, dass sie zum Geschäftsschluss 

des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also am Dienstag, den 2. Juni 2026, 24:00 

Uhr (MESZ), („Nachweisstichtag“) Aktionär der Gesellschaft waren. 

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes ist ein durch den Letztintermediär, also in der 

Regel das depotführende Institut, erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes im 

Sinne von § 67c Abs. 3 AktG erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der 

Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens am Mittwoch, den 17. Juni 2026, 

24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

bedürfen der Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und müssen in deutscher 

oder englischer Sprache erfolgen. 

Unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

wird die Gesellschaft ab Mittwoch, den 3. Juni 2026, ein Online-Portal unterhalten. 

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung wird dem Aktionär bzw. dem Bevollmächtigten eine 

Anmeldebestätigung mit Zugangsdaten (Benutzerkennung und Passwort) für das 

passwortgeschützte Online-Portal übersandt. Um einen rechtzeitigen Erhalt der 

Zugangsdaten zu gewährleisten, werden Aktionäre gebeten, frühzeitig für die 

Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 

Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre 

Aktionärsrechte über das Online-Portal sowie durch die weiteren nachstehend 

erläuterten Möglichkeiten ausüben. 



 

Seite 17 

 
 

Die Nutzung des passwortgeschützten Online-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt 

voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 

Bei Nutzung des passwortgeschützten Online-Portals und Anklicken der 

Schaltfläche „Anmelden“ während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 

24. Juni 2026, d. h. zwischen der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu ihrer 

Schließung durch den Versammlungsleiter, sind die Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten für die Dauer der Nutzung elektronisch zur virtuellen 

Hauptversammlung zugeschaltet im Sinne von § 121 Abs. 4b Satz 1 AktG. Die 

elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten oder vertretenen Aktionäre  und 

die elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Vertreter von Aktionären 

werden in das Teilnehmerverzeichnis aufgenommen (§  129 Abs. 1 Satz 3 AktG) und 

können ihre Rechte in der Hauptversammlung wie in dieser Einberufung 

beschrieben ausüben. 

Weder die Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton noch die 

elektronische Zuschaltung über das Online-Portal ermöglicht darüber hinaus eine 

Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des §  118 Abs. 1 Satz 2 AktG oder 

eine Stimmrechtsausübung über elektronische Teilnahme im Sinne des § 118a 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG. 

3. Bedeutung des Nachweisstichtags 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 

nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes im Sinne von §  67c Abs. 3 

AktG erbracht hat. Der Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich 

nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht 

keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Falle der 

vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 

Nachweisstichtag ist für den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 

Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich (das heißt 

Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen 

auf den Umfang des Stimmrechts). Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe 

von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 

keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen 

gehaltenen Aktien nur stimmberechtigt, wenn und soweit sie sich von dem am 
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Nachweisstichtag Berechtigten bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 

ermächtigen lassen. 

4. Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre und ihre 

Bevollmächtigten haben gemäß § 130a Abs. 1 AktG das Recht, vor der 

Hauptversammlung Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im 

Wege elektronischer Kommunikation über das zugangsgeschützte Online -Portal 

unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

einzureichen. 

Hierfür ist im Online-Portal die Schaltfläche „Stellungnahme einreichen“ vorgesehen. 

Stellungnahmen sind in Textform direkt in das vorgesehene Textfeld des Online-

Portals einzugeben und sollten die empfohlene Größe von maximal 10.000 Zeichen 

nicht überschreiten, um eine ordnungsgemäße Sichtung der Stellungnahmen zu 

ermöglichen. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein 

Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung 

seines Namens im zugangsgeschützten Online-Portal zugänglich gemacht wird. Die 

Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also bis 

spätestens Donnerstag, den 18. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), einzureichen. 

Eingereichte Stellungnahmen werden, soweit nicht ausnahmsweise von  einer 

Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 in Verbindung mit § 126 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1, 3 und 6 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der 

Hauptversammlung, also bis spätestens Freitag, den 19. Juni 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), im zugangsgeschützten Online-Portal im Bereich „Informationen“ 

zugänglich gemacht. 

Für die anderweitige Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere Gegenanträge 

und Wahlvorschläge, gilt das in dieser Einberufung jeweils gesondert beschriebene 

Verfahren. Es wird darauf hingewiesen, dass Fragen, Widersprüche, Gegenanträge 

oder Wahlvorschläge, die in einer Stellungnahme enthalten sind, aber nicht wie in 

dieser Einberufung beschrieben eingebracht werden, unberücksichtigt bleiben.  
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5. Auskunfts- und Rederecht gemäß §§ 131 Abs. 1, 130a Abs. 5 und 6 AktG 

Zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren 

Bevollmächtigte, die elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet 

sind, haben in der Hauptversammlung ein Rederecht, das im Wege der 

Videokommunikation ausgeübt wird. 

Ab ca. 30 Minuten vor Beginn der Hauptversammlung werden über das 

zugangsgeschützte Online-Portal unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

die Funktion für die Wortmeldung aktiviert, über die ordnungsgemäß angemeldete 

Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigten ihren Redebeitrag anmelden können. 

Hierfür ist im Online-Portal die Schaltfläche „Virtueller Wortmeldetisch“ vorgesehen. 

Im Rahmen eines Redebeitrags kann insbesondere auch das Recht, Anträge und 

Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen sowie das in der 

Hauptversammlung bestehende Auskunftsrecht geltend gemacht werden.  

Personen, die sich über das Online-Portal für einen Redebeitrag angemeldet haben, 

werden im zugangsgeschützten Online-Portal für ihren Redebeitrag freigeschaltet. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 

zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung 

und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die 

Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

Ordnungsgemäß zur Versammlung angemeldete Aktionäre haben ein 

Auskunftsrecht in der Hauptversammlung. Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem 

Aktionär auf ein in der Hauptversammlung gestelltes Verlangen vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, einschließlich der rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, 

der Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen, zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 

der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht.  

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter gemäß §  131 Abs. 1f AktG 

festlegen wird, dass das Auskunftsrecht ausschließlich über die von der Gesellschaft 
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angebotene Videokommunikation im Online-Portal auszuüben ist. Eine 

anderweitige Einreichung von Fragen im Wege der elektronischen oder sonstigen 

Kommunikation ist weder vor noch während der Hauptversammlung möglich. 

Zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten steht den Aktionären in der 

Versammlung ein Nachfragerecht gemäß § 131 Abs. 1d AktG zu. Für dieses 

Nachfragerecht gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend. 

Gemäß § 18 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter die 

Reihenfolge der Redebeiträge bestimmen und ist ermächtigt, das Rede - und 

Fragerecht sowie das Nachfragerecht und das Recht Fragen zu neuen Sachverhalten 

zu stellen zeitlich angemessen zu beschränken. 

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre 

bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind und denen eine Auskunft verweigert wurde, auch im Wege der 

elektronischen Kommunikation über das Online-Portal gemäß dem dafür 

vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten in der 

Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG verlangen können, dass die 

Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die 

Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. Hierfür ist die 

Schaltfläche „Rüge“ vorgesehen. Ferner können Aktionäre, die elektronisch zu der 

Hauptversammlung zugeschaltet sind, über das Online-Portal unter der Schaltfläche 

„Auskunftsverlangen“ verlangen, dass ihnen Auskünfte erteilt werden, die einem 

anderen Aktionär in seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der 

Hauptversammlung gegeben wurden. 

6. Verfahren für die Stimmabgabe durch die Aktionäre 

Aktionäre können ihr Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl und zwar entweder per 

Post, per E-Mail oder im Wege elektronischer Kommunikation durch Nutzung des 

Online-Portals sowie durch Vollmachtserteilung ausüben. Zur Ausübung des 

Stimmrechts im Wege der Briefwahl sowie zur Vollmachtserteilung sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die spätestens am Mittwoch, den 17. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß 
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erbracht haben (wie oben angegeben). Für die ausgeübten Stimmrechte ist der zum 

Nachweisstichtag nachgewiesene Aktienbestand maßgeblich. 

Vorbehaltlich der Stimmabgabe im Online-Portal kann die Stimmabgabe im Wege der 

Briefwahl in Textform in deutscher oder englischer Sprache per Post oder per E-Mail an 

HCE Consult AG  

Anmeldestelle Rocket Internet SE 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

oder per E-Mail an: anmeldestelle@hce-consult.de 

erfolgen. Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl steht den 

Aktionären das auf der Anmeldebestätigung vorhandene Briefwahlformular zur 

Verfügung. Das Briefwahlformular kann zudem auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

heruntergeladen werden. 

Auf diese Weise abgegebene Briefwahlstimmen müssen der Gesellschaft aus 

organisatorischen Gründen spätestens bis zum Dienstag, 23. Juni 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), zugehen. Bis zu diesem Datum können sie auch über die vorgenannten Wege 

geändert oder widerrufen werden. 

Die Abgabe von Stimmen per Briefwahl kann ab Mittwoch, den 3. Juni 2026, auch unter 

Nutzung des passwortgeschützten Online-Portals, auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

erfolgen. Hierfür ist im Online-Portal die Schaltfläche „Briefwahlstimmen abgeben“ im 

Bereich „Aktionärsrechte“ unter Menüpunkt „Elektronische Briefwahl“ vorgesehen. Auf 

diesem Wege können Briefwahlstimmen noch am Tag der Hauptversammlung, und zwar 

bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen 

Hauptversammlung am 24. Juni 2026, abgegeben, geändert oder widerrufen werden. 
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Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende 

Erklärungen eingehen und nicht klar erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, 

werden, sofern vorhanden, vorrangig über das Online-Portal abgegebene Erklärungen 

berücksichtigt, andernfalls Erklärungen per E-Mail. 

7. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch 

einen Bevollmächtigten, beispielsweise einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 

einen Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber 

Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet 

(„geschäftsmäßig Handelnder“), ausüben lassen. Auch im Falle der Vertretung eines 

Aktionärs sind die fristgerechte Anmeldung und der rechtzeitige Nachweis des 

Anteilsbesitzes wie vorstehend beschrieben erforderlich. 

Auch Bevollmächtige können – mit Ausnahme der unter Ziffer III.8. beschriebenen 

Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – nicht selbst an der 

Hauptversammlung teilnehmen, sondern sind auf die Ausübung des Stimmrechts, wie 

unter Ziffer III.6. dieser Einberufung beschrieben, beschränkt. Sie müssen ihre Stimmen 

daher wie vorstehend für die Aktionäre selbst beschrieben per Briefwahl oder durch 

Stimmrechtsuntervollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

ausüben. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Intermediär noch 

nach § 135 Abs. 8 AktG eine Aktionärsvereinigung bzw. nach § 134a Abs. 1 Nr. 3 AktG 

ein Stimmrechtsberater oder ein geschäftsmäßig Handelnder zur Ausübung des 

Stimmrechts bevollmächtigt wird. 

Wird eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung an einen Intermediär, eine 

Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder einen geschäftsmäßig Handelnden 

erteilt, besteht kein Textformerfordernis; jedoch ist die Vollmachterklärung vom 

Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss zudem vollständig sein und darf 

nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre, die 

einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder einen 

geschäftsmäßig Handelnden bevollmächtigen wollen, werden gebeten, sich mit dem 
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Vollmachtnehmer über die Form der Vollmacht abzustimmen. Auch diese Personen 

können sich unter Einhaltung der genannten Fristen der Ausübung des Stimmrechts durch 

Briefwahl, wie unter Ziffer III.6. dieser Einberufung beschrieben, oder Untervollmacht 

bedienen. 

Gemäß § 67a Abs. 4 AktG ist Intermediär eine Person, die Dienstleistungen der 

Verwahrung oder der Verwaltung von Wertpapieren oder der Führung von Depotkonten 

für Aktionäre oder andere Personen erbringt, wenn die Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit Aktien von Gesellschaften stehen, die ihren Sitz in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben. Insbesondere 

Kreditinstitute im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der sogenannten 

Kapitaladäquanzverordnung (Verordnung (EU) Nr. 575/2013) können Intermediäre sein. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder 

mehrere von diesen Bevollmächtigten zurückweisen. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung 

der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. 

Ein Vollmachtsformular befindet sich ebenfalls auf der Anmeldebestätigung, die dem 

Aktionär nach erfolgreicher Anmeldung übersandt wird. Zusätzlich wird ein Formular 

für die Erteilung einer Vollmacht auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

zum Download bereitgehalten. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis über die Bestellung eines 

Bevollmächtigten per Post oder per E-Mail müssen der Gesellschaft in Textform in 

deutscher oder englischer Sprache aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 

Dienstag, den 23. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Adresse zugehen: 
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HCE Consult AG 

Anmeldestelle Rocket Internet SE 

Postfach 820335 

81803 München  

Deutschland 

oder per E-Mail an: anmeldestelle@hce-consult.de 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis über die Bestellung eines 

Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft kann ab Mittwoch, den 3. Juni 2026, auch 

unter Nutzung des passwortgeschützten Online-Portals, auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

erfolgen. Hierfür ist im Online-Portal die Schaltfläche „Vollmacht erteilen“ im Bereich 

„Aktionärsrechte“ unter Menüpunkt „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen. Auf diesem Weg 

können auch während der Hauptversammlung die vorgenannten Erklärungen in Bezug 

auf die Erteilung, die Änderung oder den Widerruf der Vollmacht der Gesellschaft 

übermittelt werden. 

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende 

Erklärungen eingehen und nicht klar erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, 

werden, sofern vorhanden, vorrangig über das Online-Portal abgegebene Erklärungen 

berücksichtigt, andernfalls Erklärungen per E-Mail. 

8. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft 

benannte Personen als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. 

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die 

Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Dabei ist zu beachten, dass die 

Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur zu denjenigen Beschlussvorschlägen ausüben 

können, zu denen Aktionäre eindeutige Weisung erteilen. Die Stimmrechtsvertreter 

können keine Weisungen zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen 

entgegennehmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden gemäß § 118a 

Abs. 2 Satz 4 AktG am Ort der Hauptversammlung teilnehmen. 
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Die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ist im Vorfeld 

der Hauptversammlung mittels des Vollmacht- und Weisungsformulars möglich, 

welches die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zusammen mit der 

Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung erhalten. Ein entsprechendes Formular 

steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

zum Download bereit. 

Die Bevollmächtigung, die Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter und ihr Widerruf per Post oder per E-Mail müssen der Gesellschaft 

in Textform in deutscher oder englischer Sprache spätestens am Dienstag, den 23. Juni 

2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Adresse zugehen: 

HCE Consult AG 

Anmeldestelle Rocket Internet SE 

Postfach 820335 

81803 München 

Deutschland 

oder per E-Mail an: anmeldestelle@hce-consult.de 

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die Erteilung von 

Weisungen und ihr Widerruf können ab Mittwoch, den 3. Juni 2026, auch unter Nutzung 

des passwortgeschützten Online-Portals, auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

erfolgen. Hierfür ist im Online-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen 

abgeben“ im Bereich „Aktionärsrechte“ unter Menüpunkt „Vollmacht und 

Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ vorgesehen. Auf 

diesem Wege können auch am Tag der Hauptversammlung bis zu dem vom 

Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 24. Juni 2026 festgelegten 

Zeitpunkt die Erteilung, die Änderung oder der Widerruf von Stimmrechtsvollmachten 

und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. 

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende 

Erklärungen eingehen und nicht klar erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, 
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werden, sofern vorhanden, vorrangig über das Online-Portal abgegebene Erklärungen 

berücksichtigt, andernfalls Erklärungen per E-Mail. 

9. Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art.  56 

Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG 

Gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG können ein oder 

mehrere Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Ein solches Ergänzungsverlangen ist schriftlich (im Sinne des § 122 Abs. 2 in 

Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 AktG) an den Vorstand zu richten und muss der 

Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des 

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. 

Letztmöglicher Zugangstermin ist also Samstag, der 30. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ). 

Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir an folgende Adresse zu übermitteln: 

Rocket Internet SE 

– Vorstand – 

c/o HCE Consult AG 

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22-24 

10785 Berlin 

Deutschland 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang 

des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

bekannt gemacht. 
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10. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§  126 Abs. 1, 127, 

118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, einen Gegenantrag gegen die Vorschläge von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Abschlussprüfern zu stellen. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft unter 

der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, 

wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, 

also spätestens am Dienstag, den 9. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sind, 

werden einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer etwaigen Begründung (die 

allerdings zumindest für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist) und einer etwaigen 

Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

zugänglich gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 Satz 3 und § 127 AktG). 

In § 126 Abs. 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen ein Gegenantrag 

oder Wahlvorschlag und dessen etwaige Begründung nicht über die Internetseite 

zugänglich gemacht werden müssen. In § 127 Satz 3 AktG in Verbindung mit § 124 

Abs. 3 Satz 4 AktG sind zudem weitere Gründe genannt, bei deren Vorliegen die 

Wahlvorschläge von Aktionären nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden 

müssen. Eine etwaige Begründung braucht insbesondere dann nicht zugänglich gemacht 

zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Für die Übermittlung von Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen ist ausschließlich 

folgende Adresse maßgeblich: 

Rocket Internet SE 

c/o HCE Consult AG 

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22-24 

10785 Berlin  

Deutschland 

E-Mail: antraege@hce-consult.de 
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Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich 

gemacht. Aktionäre werden gebeten, ihre im Zeitpunkt der Übersendung des 

Gegenantrags oder Wahlvorschlags bestehende Aktionärseigenschaft nachzuweisen. 

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG oder 

§ 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten mit ihrer Zugänglichmachung als gestellt. 

Die Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen oder 

Wahlvorschlägen ab diesem Zeitpunkt gemäß den vorstehenden Ziffern III.6.-III.8. per 

Briefwahl und Vollmachtserteilung ausgeübt werden kann. Sofern der Aktionär, der den 

Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung 

angemeldet ist, muss der Antrag allerdings in der Versammlung nicht behandelt werden 

und vorherige Stimmabgaben hierzu bleiben unbeachtlich. 

Außerdem können zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre Gegenanträge und 

Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge im zulässigen Rahmen auch während der 

Hauptversammlung im Rahmen eines Redebeitrags stellen, ohne dass es dafür einer 

vorherigen Übermittlung des Antrags beziehungsweise des Wahlvorschlags gemäß den 

§§ 126, 127 AktG bedarf. Dazu ist es erforderlich, dass der Aktionär sich über das 

zugangsgeschützte Online-Portal für einen Redebeitrag – wie vorstehend unter 

Ziffer III.5. beschrieben – anmeldet. 

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die 

Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt unberührt. Sollten die 

Vorschläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben 

sich insoweit die Gegenanträge bzw. abweichende Wahlvorschläge erledigt. 

11. Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung 

Die Aktionäre der Gesellschaft bzw. ihre Bevollmächtigten können die gesamte 

Hauptversammlung (einschließlich Generaldebatte und Abstimmungen) am Mittwoch, 

den 24. Juni 2026, ab 10:00 Uhr (MESZ) nach Eingabe der Zugangsdaten im 

passwortgeschützten Online-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

verfolgen. 
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Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung müssen die unter Ziffer III.1. 

genannten technischen Voraussetzungen erfüllt sein und die Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten benötigen die individualisierten Zugangsdaten, die den Aktionären 

nach ordnungsgemäßer Anmeldung übermittelt werden. Um die Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine 

stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit 

empfohlen. 

12. Widerspruch gegen Beschlüsse  

Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten, die der Versammlung ordnungsgemäß 

zugeschaltet sind, wird ein Recht zum Widerspruch gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation eingeräumt. Der 

Widerspruch ist bis zum Ende der Hauptversammlung über das unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

zugängliche Online-Portal im Wege der elektronischen Kommunikation zur 

Niederschrift des Notars zu erklären. Hierfür ist im Online-Portal die Schaltfläche 

„Widerspruch“ im Bereich „Virtueller Wortmeldetisch“ unter Menüpunkt „Widerspruch 

/ Auskunftsverlangen / Rüge“ vorgesehen. 

Darüber hinaus haben sie auch im Rahmen ihres Rederechts (dazu unter Ziffer III.5.) die 

Möglichkeit, Widerspruch zu Protokoll des Notars zu erklären. Die Gesellschaft weist 

nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine 

Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen entgegennehmen. 

13. Einsicht in Unterlagen zur Hauptversammlung 

Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen zusammen mit dieser Einberufung 

zugänglich zu machende Unterlagen in den Geschäftsräumen der Rocket Internet SE 

Rocket Internet SE 

Charlottenstraße 4 

10969 Berlin 

Deutschland 

zur Einsicht aus.  
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Die Unterlagen sind während der Hauptversammlung im passwortgeschützten Online-

Portal auf der Internetseite der Gesellschaft auch unter 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

über die Schaltfläche „Informationen“ einsehbar. 

Abschriften der Unterlagen können von Aktionären unter folgender Anschrift kostenlos 

angefordert werden:  

Rocket Internet SE 

Charlottenstraße 4 

10969 Berlin 

Deutschland 

E-Mail: info@rocket-internet.de 

14. Informationen zum Datenschutz 

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung erhebt und 

verarbeitet die Gesellschaft als Verantwortliche personenbezogene Daten über die 

Aktionäre und/oder über ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären 

die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Einzelheiten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den Rechten 

gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden die Aktionäre im 

Internet auf der Webseite zur Hauptversammlung 

www.rocket-internet.com/investors/ordinary-general-meeting 

Berlin, im Mai 2026 

Rocket Internet SE 

Der Vorstand 


